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§ 24 AktG Grundungsbericht

AktG - Aktiengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Die Grunder haben einen schriftlichen Bericht Uber den Hergang der Grindung zu erstatten
(Grindungsbericht).

2. (2)lm Grundungsbericht sind die wesentlichen Umstande darzulegen, von denen die Angemessenheit der fur
eingelegte oder Ubernommene Gegenstande gewahrten Leistungen abhangt. Dabei sind anzugeben die
vorausgegangenen Rechtsgeschafte, die auf den Erwerb durch die Gesellschaft hingezielt haben, ferner die
Anschaffungs- und Herstellungskosten aus den letzten beiden Jahren und im Fall des Ubergangs eines
Unternehmens auf die Gesellschaft der Betriebsertrag aus den letzten beiden Geschaftsjahren.

3. (3)Im Grundungsbericht ist ferner anzugeben, ob und in welchem Umfang bei der Griindung fir Rechnung eines
Mitglieds des Vorstands oder des Aufsichtsrats Aktien Gbernommen sind und ob und in welcher Weise ein
Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats sich einen besonderen Vorteil oder flr die Grindung oder ihre
Vorbereitung eine Entschadigung oder Belohnung ausbedungen hat.

In Kraft seit 01.08.2009 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 24 AktG Gründungsbericht
	AktG - Aktiengesetz


